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Zur Anerkennung von non-formal  
und informell erworbenen Kompetenzen

Ergebnisse einer aktuellen Recherchestudie im Auftrag des AMS Österreich  
zu ausgewählten europäischen Good-Practice-Beispielen für Geringqualifizierte

1   Einleitung

Seit der Empfehlung des Rates der Europäischen Union zur Vali-
dierung von nicht-formalen und informellen Lernen1 im Jahr 2012 
gibt es auch in Österreich einige Aktivitäten, um diese im Rahmen 
einer nationalen Strategie umzusetzen. Die vorliegende Studie im 
Auftrag der Abt. Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation 
des AMS Österreich, die in den Jahren 2017 und 2018 vom Wiener 
Institut für Arbeitsmarkt- und Bildungsforschung (WIAB) erstellt 
wurde,2 befasst sich mit der Frage, ob mittels Anerkennung von 
non-formal und informell erworbenen Kompetenzen Geringqua-
lifizierte dabei unterstützt werden können, ihre Arbeitsmarktsi-
tuation, die oft durch hohe Fluktuation, geringe Bezahlung und 
wenig Weiterbildungsmöglichkeiten gekennzeichnet ist, zu ver-
bessern. Zur Beantwortung dieser Frage wurden überblicksmäßig 
die wichtigsten Rahmenbedingungen (Gesetze, Akteure, Institu-
tionen, Verfahren, Methoden etc.) in ausgewählten europäischen 
Ländern (Deutschland, Niederlande, Norwegen, Österreich, 
Schweiz) dargestellt. Darauf basierend wurden Good-Practice-
Beispiele aus Deutschland, den Niederlanden, Norwegen und der 
Schweiz ausgewählt, die einen Fokus auf Geringqualifizierte ha-
ben. Aus den Ergebnissen werden Empfehlungen abgeleitet, wie 
Verfahren der Anerkennung und Kompetenzfeststellung einge-
setzt werden können, um Geringqualifizierte besser als Zielgruppe 
erreichen zu können.

2  Kurzskizzen zu den untersuchten Ländern

2.1   Kurzskizze Deutschland

In Deutschland, dessen Grundgesetz festgelegt, dass die gesetz-
liche und administrative Verantwortung in der Bildung bei den 

1  Vgl. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012
H1222(01)&from=DE [22.6.2018].

2  Petra Ziegler/Heidemarie Müller-Riedlhuber (2018): Zur Anerkennung von non-
formal und informell erworbenen Kompetenzen. Good-Practice-Beispiele für 
Geringqualifizierte aus ausgewählten europäischen Ländern. Studie im Auftrag 
des AMS Österreich. Wien. Download unter www.ams-forschungsnetzwerk.at im 
Menüpunkt »E-Library«.

Ländern liegt, existiert derzeit kein gemeinsamer rechtlicher 
Rahmen und kein standardisiertes System für die Validierung 
von non-formalem und informellem Lernen.3 Somit gibt es keine 
etablierten rechtsverbindlichen Validierungsverfahren außer der 
so genannten »Externenprüfung«, die zwar auf nationaler Ebene 
geregelt ist, aber nur den Zugang zu einer Prüfung und nicht zu 
einer direkten Validierung und formalen Anerkennung des non-
formalen oder informellen Lernens ermöglicht.

Es können nur Lernergebnisse anerkannt werden, die in ei-
nem formalen Kontext erworben und bereits durch eine bestan-
dene Prüfung oder die Verleihung eines Zeugnisses legitimiert 
wurden. Beispiele für eine solche formale Anerkennung ist die 
Anrechnung beruflicher Vorbildung oder die Gleichstellung von 
Prüfungszeugnissen. Flüchtlinge und MigrantInnen können eine 
Qualifikationsanalyse4 beantragen, sofern sie nicht über alle not-
wendigen Dokumente verfügen. In diesem Kontext werden ihre 
beruflichen Kompetenzen auf der Grundlage von Arbeitsbeispie-
len, einem Fachgespräch oder einer Probearbeit in einem Unter-
nehmen validiert.5

2.2   Kurzskizze Niederlande

In den Niederlanden gibt es ein umfassendes Validierungssystem, 
das alle Bildungsstufen und Sektoren umfasst. Bereits 1998 wurde 
ein nationales System für die Validierung des non-formalen und 
informellen Lernens unter dem Titel »Erkenning van Verwor-
ven Competenties (EVC)« eingeführt. Die Implementierung von 
EVC erfolgte vor dem Hintergrund der Strategie für lebenslanges 
Lernen, die als ein wichtiges Instrument gesehen wurde, um eine 
wissensbasierte Wirtschaft und eine verbesserte Beschäftigungsfä-
higkeit der Arbeitskräfte anzustreben.6 

Ursprünglich wurde EVC vor allem verwendet, um eine for-
male Qualifikation zu erlangen. Die Zertifizierung erfolgte – ba-
sierend auf der Validierung von Lernergebnissen – bezogen auf 
einen nationalen Qualifikationsstandard. In späteren Entwick-

3  Vgl. European Commission et al. 2016a, Seite 1
4  Vgl. www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/qualifikationsanalyse.php 

[22.6.2018].
5  Vgl. Schöpf 2015, Seite 73f.
6  Vgl. Cedefop 2002, Seite 103; European Commission et al. 2016b, Seite 1f.
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lungsphasen hat eine stärkere Orientierung an den Bedürfnissen 
der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes stattgefunden, die dazu 
führte, dass zusätzlich zu den ursprünglichen Qualifikationsstan-
dards auch Branchenstandards definiert und in der Validierung 
von non-formal oder informell erworbenen Kompetenzen einge-
setzt wurden. Heute können in den Niederlanden grundsätzlich 
auch neue branchen- oder auch unternehmensbezogene Standards 
für Validierungsverfahren definiert und bei Akkreditierung durch 
das nationale EVC-Kenntniszentrum (Nationaal Kenniscentrum 
EVC) zu national gültigen offiziellen Standards werden. In jüngs-
ter Zeit arbeitet das nationale EVC-Kenntniszentrum gemeinsam 
mit verschiedenen Validierungsanbietern an der Entwicklung 
»berufsübergreifender« Standards, die darauf abzielen, generische 
Kompetenzen zu validieren. 

2.3   Kurzskizze Norwegen

In den letzten rund 15 Jahren wurden in Norwegen umfassende 
Verfahren zur Anerkennung von non-formalem und informellem 
Lernen für alle Bildungsstufen entwickelt. Es gibt ein Recht auf Va-
lidierung und Anerkennung von non-formalem und informellem 
Lernen, das in den meisten Fällen kostenfrei ist. 

Der norwegische Begriff »Realkompetanse« umfasst alle Ar-
ten von bisher erworbenen Kompetenzen – egal, ob diese formal, 
non-formal oder informell erworben wurden. Kompetanse Nor-
ge, die norwegische Nationalagentur für Lebenslanges Lernen, hat 
2002 den Begriff als Summe der Kompetenzen, die durch formale 
Bildung, bezahlte und unbezahlte Arbeit sowie durch die Betei-
ligung an zivilgesellschaftlichen Aktivitäten erworben werden, 
definiert.7 Eine Folge dieses umfassenden Kompetenzbegriffes ist, 
dass Verfahren zur Validierung auch die Validierung von formalen 
Lernergebnissen einschließen.8 

2.4   Kurzskizze Österreich

In Österreich wurde v. a. aufgrund europäischer Initiativen, etwa 
der so genannten »Empfehlung zur Validierung nicht-formalen 
und informellen Lernens«9 von 2012 oder der EQR-Empfehlung10 
von 2017, die Diskussion um Validierung und Anerkennung ver-
stärkt geführt. Das Thema war lange Zeit nicht vorherrschend, 
was auf die starke Dominanz der formalen Bildung und den da-
mit verbundenen Zeugnissen und Zertifikaten zurückzuführen ist. 
Dadurch schien zunächst kein Bedarf für die Anerkennung von 
non-formal und informell erworbenen Kompetenzen gegeben. 
2017 wurde die so genannte »Nationale Strategie zur Validierung 
nicht-formalen und informellen Lernens in Österreich« veröffent-
licht, die u. a. vorsieht, dass non-formal und informell erworbene 
Kompetenzen durch Validierungsmaßnahmen an Sichtbarkeit 
und Bedeutung gewinnen und generell aufgewertet werden sollen. 
Auch sollen Validierungsmaßnahmen und Validierungsverfahren 

7  Vgl. Vox 2002.
8  Vgl. Ure 2015, Seite 328.
9  Vgl. www.anerkannt.at/wp-content/uploads/2014/07/Amtsblatt_der_Europaei-

schen_Union_Empfehlung_Rat_Validierung_2012_12_20.pdf [22.6.2018].
10  Die Empfehlung verweist u. a. auf die Wichtigkeit der Validierung von formalen, 

non-formalen und informellen Lernergebnissen, vgl. www.qualifikationsregister.
at/res/file/de.pdf [22.6.2018].

durch niederschwellige, zentrale Informations- und Beratungsan-
gebote bekannt gemacht und dadurch die Teilnahme an den Ver-
fahren erhöht werden.11

Bisher wurde in Österreich kein umfassendes System zur Va-
lidierung, wie es z. B. in den Niederlanden, Norwegen oder der 
Schweiz schon seit vielen Jahren besteht, entwickelt. Es gibt einige 
Möglichkeiten zur Anerkennung im Bereich der Berufsbildung, 
die oft auf Regeln und Anforderungen aus dem formalen System 
basieren, wie z. B. die außerordentliche Aufnahme zur Lehrab-
schlussprüfung oder die ExternistInnenprüfung. 

2.5   Kurzskizze Schweiz

In der Schweiz betrifft die nationale, kantonale und lokale Zer-
splitterung von Zuständigkeiten auch die Aktivitäten zu Vali-
dierung. Diese wird daher je nach Bildungsbereich, in dem die 
Validierung angewandt wird, von unterschiedlichen Akteuren 
wahrgenommen.

Die Anerkennung von non-formal und informell erworbenen 
Kompetenzen wird nicht nur bei der Validierung von Bildungs-
leistungen eingesetzt, sondern auch in andere Möglichkeiten zum 
Nachholen von beruflichen Abschlüssen einbezogen, wie z. B. bei 
der direkten Zulassung zur Abschlussprüfung oder der verkürz-
ten beruflichen Grundbildung.12 Um die Qualität der Verfahren 
zu gewährleisten und damit die Akzeptanz am Arbeitsmarkt si-
cherzustellen, werden im Leitfaden von Bildungsleistungen der 
beruflichen Grundbildung13 Hilfsmittel für den Ausbau des Va-
lidierungssystems in den Kantonen gesammelt. Diese umfassen 
u. a. Richtlinien für Zuständigkeiten, die fünf Phasen des Validie-
rungs- und Qualitätssicherungsverfahrens sowie Validierungsin-
strumente. 

Die Übersicht auf der folgenden Seite gibt einen Überblick über 
die wichtigsten Rahmenbedingungen (Gesetze, Akteure, Institu-
tionen, Verfahren etc.) in den analysierten Ländern und führt die 
untersuchten Good-Practice-Beispiele an.

3   Zu den Verfahren im Einzelnen

In allen Ländern gibt es Verfahren mit bzw. ohne Verbindlichkeit: 
Verfahren ohne Verbindlichkeit zielen darauf ab, TeilnehmerIn-
nen bei der Formulierung eines Arbeits- oder Bildungswunsches 
zu beraten und zu motivieren. Darunter fallen z. B. verschiedene 
Varianten des Freiwilligenpasses (Österreich) bzw. des persönli-
chen Kompetenzdokumentes (Norwegen14). In den Niederlanden 
wird das Erfahrungsprofil dazu verwendet, die Motivation über 
eine Zusammenfassung bisheriger formal, non-formal oder in-
formell erzielter Lernergebnisse zu fördern und mögliche nächste 
Entwicklungsschritte abzuklären. Das Erfahrungsprofil wird z. B. 
im Rahmen eines strukturierten Trainings basierend auf dem 

11  Vgl. BMB, BMWFW 2017, Seite 10.
12  Vgl. SBFI News 2016, Seite 2.
13  Vgl. Bundesamt für Berufsbildung und Technologie 2010 – wird derzeit aktua-

lisiert und überarbeitet.
14  Vgl. Kapitel 5.8.4: »Persönliches Kompetenzdokument (Personlig kompetan-

sedokument)« in der Langfassung dieser Studie.
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Schweizer CH-Q-System für Kompetenzmanagement verwendet. 
Zudem werden unterstützende Begleitmaßnahmen in Print- und 
Online-Form für Erwachsene und junge Menschen zur Verfügung 
gestellt; dazu gehören z. B. Kompetenzmappen für Portfolios, Qua-
lifikationsmappen für Nachweise oder Bewerbungsmappen sowie 
Vorbereitungsunterlagen für das Validierungs- und Akkreditie-
rungsverfahren.15

Verbindliche Verfahren ziehen eine reglementierte Quali-
fikation nach sich, also beispielsweise Zeugnisse oder formale 
Qualifikationen. Dazu gehören der außerordentliche Zugang zur 
Lehrabschlussprüfung in Österreich, die Nachholbildung in der 

15  Vgl. Duvekot 2015a, Seite 301f.

Schweiz oder »Fagbrev på jobb – Berufliche Weiterbildung am 
Arbeitsplatz« in Norwegen. 

Die untersuchten Länder folgen im Aufbau des Validierungs-
verfahrens generell den Vorgaben von Cedefop16 und den ange-
führten Phasen der Validierung. Auffallend ist, dass die Niederlan-
de und die Schweiz die einzigen der untersuchten Länder sind, wo 
gegen Ende des verbindlichen Validierungsverfahrens keine for-
male Abschlussprüfung abgehalten werden muss. In der Schweiz 
ist es möglich, die Kompetenzen in einem Dossier nachzuweisen, 
das sich an den inhaltlichen Vorgaben eines formalen Bildungs-

16  Cedefop = European Centre for the Development of Vocational Training (Euro-
päisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung).

Übersicht:  Rahmenbedingungen

Deutschland Niederlande Norwegen Österreich Schweiz

Zentrale  
gesetzliche  
Rahmen
bedingungen

Berufsbildungsreformgesetz  
(2015) 
Berufsqualifikationsfest- 
stellungsgesetz (2016)

Nationaler Qualitätskodex EVC  
(2016) Kompetenzreform (1999)

Nationale Strategie zur Vali-
dierung nicht-formalen und 
informellen Lernens (2017)

Bundesgesetz über die 
 Berufsbildung (2002); 
Bundesgesetz über die 
 Weiterbildung (2014)

Verbindliche  
Verfahren Externenprüfung Erfahrungszertifikat Erfahrungsbasierte  

Facharbeiterqualifikation ExternistInnenprüfung Validierung von Bildungs-
leistungen

AkteurInnen

Ministerium für Bildung und 
Forschung, Sozialpartner; 
Bundesagentur für Arbeit;  
Berufsausbildungseinrichtun-
gen; BIBB, IHK, HK

Regierung, Sozialpartner;  
Nationales EVC-Kenntnis-
zentrum; EVC-Anbieter-
organisationen und -schulen

Ministerium für Bildung  
und Forschung, Direktion für  
Bildung und Ausbildung;  
Bezirksverwaltungen;  
Kompetanse Norge, NAV,  
Norwegische Vereinigung für 
Erwachsenenbildung;  
Sozialpartner

Ministerien, AMS,  
Sozialpartner; Bildungsein-
richtungen, Lehrlingsstellen 

Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation, 
Ressort Berufliche Grundbil-
dung; Kantonale Arbeitsgrup-
pen; Schweizerische Berufs-
bildungsämter-Konferenz; 
 Organisationen der Arbeits-
welt; VALIDA.Suisse

Finanzierung
Keine öffentliche Finanzierung;  
Förderungen bei BA, IHK 
oder HK

Unternehmen oder  
branchenspezifische Trainings-  
und Entwicklungsfonds; 
Steuerabsetzbetrag

Kein eigenes Budget – ist Teil 
des Rahmenbudgets der 19 
Bezirksverwaltungen; Teil-
nahme zumeist kostenfrei – 
Förderungen von NAV oder 
Bezirksverwaltungen 

Keinen nationalen Finanzie-
rungsrahmen; Förderungen 
durch Bildungsministerium, 
AMS, WAFF oder AK

Eigenes Budget für Validierung  
im Bereich Sekundarstufe II  
(sonst Teil des Gesamtbud-
gets); Finanzierung wird  
vom Bund an Kantone  
bereitgestellt

Good 
Practice 
Beispiele

IHK-Pilotinitiative Zertifizie-
rung von Teilqualifikationen 
und Folgeprojekt Teilqualifi-
kationen – Chancen nutzen!

Libereaux – Validierung von 
GemeindemitarbeiterInnen 

Initiativen SkillsPlus und Rah-
men für Grundkompetenzen 
(Rammeverk for grunnleg-
gende ferdigheter)

–
Nach- und Höherquali-
fizierung für Erwachsene  
im Kanton Zürich 

ValiKom Dariuz WORKs
Fagbrev på jobb – Berufli-
che Weiterbildung am Ar-
beitsplatz

– Hotel & Gastro formation

Arbeitgeberinitiative  
Teilqualifikationen RollOverEducatie NAV-Projekt Basisferdigheter 

i arbeidslivet – Nachholbildung Produktions-
mechanikerIn EFZ

Aufstieg durch Kompetenzen
Validierung zur Sichtbar-
machung von Talenten und 
Erlangung eines MBO-Diploms

Persönliches Kompetenzdo-
kument (Personlig kompe-
tansedokument)

– Enter – Berufsabschluss für 
Menschen aus der Sozialhilfe

MYSKILLS – Berufliche  
Kompetenzen anerkennen

LEVER Projekt und Folge-
projekt LEVER-UP

Online-Kompetenztool von 
Kompetanse Norge – ValiSkills

Quelle: eigene Darstellung, im Auftrag des AMS Österreich/ABI
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ganges orientiert. Für individuelle Validierungsverfahren werden 
fünf Jahre Berufserfahrung vorausgesetzt, und derzeit können 
rund 20 Qualifikationen der beruflichen Grundbildung im Rah-
men von Validierungsverfahren erlangt werden. Es wurden v. a. 
Qualifikationen bzw. Berufe ausgewählt, für die eine hohe Nach-
frage am Arbeitsmarkt anzutreffen ist, so z. B. in den Bereichen 
»Pflege und Gesundheit«, »Mechanik« oder »Handel«. 

Bei den Good-Practice-Beispielen zeigen sich in den Län-
dern Unterschiede bei der Methodik und den Zielgruppen, auf 
die Maßnahmen und Projekte derzeit (Erhebungszeitraum: 2017–
Frühjahr 2018) fokussieren. So werden in Deutschland Teilquali-
fikationen für Geringqualifizierte in verschiedenen Pilotprojekten 
ausgetestet, wobei deren formale Anerkennung derzeit diskutiert 
wird. Manche Projekte, wie z. B. ValiKom, ermöglichen eine for-
male Anerkennung, bei anderen Projekten, wie z. B. MYSKILLS, 
ist die formale Anerkennung noch unklar, und die Anerkennung 
am Arbeitsmarkt muss sich noch zeigen. 

In der Schweiz sind Teilqualifikationen kein Thema und laut 
Informationen von befragten ExpertInnen am Arbeitsmarkt 
nicht nachgefragt bzw. anerkannt. Hier herrscht immer noch der 
Wunsch nach einer formalen beruflichen Qualifikationen auf 
EFZ-Niveau (entspricht einem Lehrabschluss in Österreich) vor, 
und es gibt einige Angebote, Erwachsenen das Nachholen eines 
beruflichen Abschlusses zu ermöglichen. Generell fällt in der 
Schweiz auf, dass viele Angebote sehr anspruchsvoll und zeitinten-
siv sind. Dabei handelt es sich oft um Aus- und Weiterbildungen, 
die mehrere Jahre umfassen können und daher neben einer be-
ruflichen Tätigkeit bzw. familiären Betreuungsaufgaben sehr for-
dernd sein können. Dennoch nehmen Erwachsene diese Angebote 
wahr, auch da zumeist für den regionalen Arbeitsmarkt ausgebil-
det wird – da von Beginn an die Arbeitgeber in die Entwicklung 
der Maßnahmen involviert sind – und sich somit AbsolventInnen 
gute Chancen für einen beruflichen Aufstieg ausrechnen können. 
Dennoch sind viele Angebote sehr anspruchsvoll  – auch wenn 
einzelne Maßnahmen identifiziert werden konnten, die modular 
aufgebaut sind und wo in kleinen Schritten branchenspezifische 
Zertifikate erworben werden können.17

In Norwegen wird derzeit ein Fokus auf das Nachbessern von 
Grundkompetenzen gelegt (mündliche Ausdrucksfähigkeit, Le-
sen, Schreiben, Rechnen und digitale Kompetenzen), und viele 
Initiativen zielen darauf ab, bei Erwachsenen das Niveau der Be-
herrschung zu verbessern. Im Bereich der Validierung wurde von 
ExpertInnen kritisiert, dass das System in norwegischer Sprache 
aufgesetzt ist, Geringqualifizierte aber oft zugewandert sind und 
ihr sprachliches Ausdrucksvermögen für ein Validierungsverfah-
ren nicht ausreichend ist. Als erfolgversprechender haben sich 
in diesem Zusammenhang Initiativen erwiesen, bei denen Ge-
ringqualifizierte am Arbeitsplatz »abgeholt« wurden, wo also die 
Aus- und Weiterbildung in das Arbeitsleben integriert wurde und 
ohne großen zusätzlichen zeitlichen Aufwand daran teilgenom-
men werden kann. Projekte, die direkt bei Firmen ansetzen, sind 
auch in anderen Ländern (Niederlande, Deutschland, Schweiz) 
anzutreffen und zeigen, dass dadurch geringqualifizierte Beschäf-
tigte gut erreicht werden können.

17  Vgl. Kapitel 7.8.1: »Nach- und Höherqualifizierung von Erwachsenen im Kanton 
Zürich« in der Langfassung dieser Studie.

Bei geringqualifizierten Arbeitslosen besteht jedoch die 
Schwierigkeit, dass sie zumeist nicht ausreichende non-formal und 
informell erworbene Kompetenzen mitbringen, um eine formale 
Qualifikation zu erreichen. Dazu würde es oft noch zusätzlicher 
Kurse etc. bedürfen, was aufgrund einer langen Verfahrensdauer 
auch abschreckend wirken kann.

4   Fazit

Insgesamt zeigte sich im Verlauf der Studie, dass geringqualifi-
zierte Arbeitslose von Möglichkeiten der Kompetenzanerken-
nung derzeit nur in geringem Maße profitieren. Zumeist wer-
den Methoden wie Kompetenzbilanzen, Potenzialanalysen oder 
Kompetenzerfassungen für diese Zielgruppe angewandt, wobei 
es v. a. um das Sichtbarmachen und Bewusstmachen vorhande-
ner Kompetenzen geht  – allerdings nicht um eine tatsächliche 
Anerkennung in Form einer formalen Qualifikation. Oft fehlen 
diesen Personen Kompetenzen, um einen Beruf in seiner Gesamt-
heit abzubilden, und sie müssten diese fehlenden Kompetenzen 
im Rahmen eines Kurses nachholen, was eine erste Hürde sein 
kann, die manche Personen nicht überschreiten. Zu Beginn ist 
auch zumeist nicht schnell ersichtlich, wie lange ein Validierungs-
verfahren dauert bzw. kann eine Dauer von einem Jahr und mehr 
(wenn zusätzlich Kurse besucht werden müssen) abschreckend 
wirken – was für manche wiederum eine zu große Hürde sein 
kann. Auch die Herausforderung, alle Informationen einfach und 
schnell zu finden, kann ein Problem darstellen. Deswegen wird in 
den meisten Ländern derzeit daran gearbeitet, ein Eingangsportal 
zu errichten (in der Schweiz und den Niederlanden besteht ein 
solches bereits), das die Informationen zentral bereitstellt und für 
alle Interessierten einfach zu finden ist. Eine weitere Hürde kann 
die formale Abschlussprüfung darstellen, die – außer in den Nie-
derlanden und der Schweiz – in den untersuchten Ländern am 
Ende eines Validierungsverfahrens zu durchlaufen ist. Daher gibt 
es Überlegungen, die Abschlussprüfung in kleinere Teile aufzu-
teilen, damit nicht am Schluss eine sehr hohe Hürde auftritt, die 
über den Erfolg oder Misserfolg eines langen Validierungspro-
zesses entscheidet.

In diesem Zusammenhang wäre es auch wichtig, begleitende 
Angebote für Geringqualifizierte auszubauen, wie z. B. kontinu-
ierliche Unterstützung durch Coaches und BeraterInnen sowie 
Support-Maßnahmen im Hinblick auf die Vereinbarkeit. Aber 
auch angeleitete Gruppendiskussionen können insbesondere 
für Geringqualifizierte hilfreich sein, wenn es darum geht, vor-
handene Kompetenzen zu eruieren und zu verbalisieren. Dies 
wird z. B. in den Niederlanden angewandt und zeigte speziell für 
diese Zielgruppe sehr gute Ergebnisse. Auch ein kontinuierli-
ches Angebot an Veranstaltungen und Kursen – v. a. auch abseits 
der Ballungszentren – wäre ein wichtiger Schritt, um die Hür-
de des Einstieges in die Aus- und Weiterbildung zu verringern 
und ausreichend Kompetenzen für eine formale Qualifikation 
nachweisen zu können. Dazu könnte auch E-Learning stärker 
eingesetzt werden – wobei darauf geachtet werden sollte, dass 
eventuell geringe digitale Kompetenzen vorhanden sein können 
und die Handhabung dieser Tools daher sehr intuitiv gestaltet 
sein sollte. 
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